
Oberösterreich

Onlineseminar: Ausgerechnet Pferdewirtschaft
Einen Pferdewirtschaftsbetrieb erfolgreich zu führen, bedeutet eine enorme unternehmerische Herausforderung.

Kostensteigerungen, Personalmangel und die Verschärfung gesetzlicher Vorgaben, erzwingen eine permanente

Überprüfung der Ertragskraft und Zukunftstauglichkeit des Betriebszweigs.

Praxisnah informiert das Seminar über sämtliche Rahmenbedingungen, die als Voraussetzungen für eine wirtschaftlich

erfolgreiche Pferdehaltung unbedingt notwendig sind. Präsentiert werden die aktuellen betrieblichen Kennzahlen einer

ergebnisorientierten Betriebsführung.

Das Seminar richtet sich an die Anbieter unterschiedlicher Angebotsschwerpunkte der Pferdewirtschaft, wie einstellen,

unterrichten, züchten und Pferde trainieren.

Inhalte des Seminars sind neben der betriebswirtschaftlichen Betrachtung, die für die einzelnen Sparten der

Pferdewirtschaftsbetrieb geltenden gesetzlichen Bestimmungen in den Bereichen Steuer- und Sozialversicherungsrecht,

Gewerbeordnung, Raumordnung und Baurecht. Auch die Bewilligungspflicht von Reitbetrieben ist Seminarthema.

Ein Onlineseminar ist ein Seminar, das über das Internet abgehalten wird und an dem Sie live von zu Hause aus

teilnehmen können. Sie können die Präsentationen verfolgen und Fragen stellen. Als Teilnehmer:in sind Sie mit Ihrem

Namen sichtbar und können bei Bedarf Ihr Mikrofon und Video einschalten. 

Beachten Sie die technischen Hinweise.

Bei Live-Onlineveranstaltungen wird eine Teilnahmebestätigung ausschließlich für eine einzelne Person pro genutztem

Endgerät ausgestellt.

Änderungen vorbehalten.
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Oberösterreich

Information

Kursdauer: 8 Einheiten

Kursbeitrag: 160,00 € Kursbeitrag ohne Förderung

80,00 € Kursbeitrag gefördert

Fachbereich: Tierhaltung

Zielgruppe: pferdehaltende Betriebe

Mitzubringen: Benötigt: Computer/Laptop/Tablet mit

Lautsprecher, Mikrofon und Kamera; stabiles

Internet

Verfügbare Termine
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